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Rechtl iche Grundlagen Parlamentarische Vorstösse
Mittels postulat kann verlangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäft aus dem

Zuständigkeitsbereich der Siimmberechtigten, des Grossen Gemeinderates oder des

Gemeindirates prüft. Der Gemeinderat entscheidet, ob er zuhanden des Grossen Gemeinderates

eine Vorlage ausarbeitet.
o Artikel4l Gemeindeordnung
o Artikel 30 bis Artikel 36 Geschäftsordnung für den Grossen Gemeinderat
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